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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1963 Ausgegeben am 30. Dezember 1963 88. Stück

312. Bundesgesetz: 10. Gehaltsgesetz-Novelle.
3 1 3 . Bundesgesetz: 7. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle.
3 1 4 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Bundesgesetzes, womit Ergänzungszulagen an

Empfänger von Ruhe(Versorgungs)bezügen des Bundes gewährt werden und
die Ruhegenußbemessungsgrundlage abgeändert wird.

3 1 5 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Hochschulassistentengesetzes 1962.
3 1 6 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Hochschultaxengesetzes.
3 1 7 . Bundesgesetz: Neuerliche Abänderung des Kunstakademiegesetzes.
3 1 8 . Bundesgesetz: Erhöhung von Bezügen der Bediensteten des Dorotheums.

3 1 2 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963,
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 neuer-
lich geändert wird (10. Gehaltsgesetz-

Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, in der

Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. .94/1959,
BGBl. Nr. 247/1959, BGBl. Nr. 297/1959,
BGBl. Nr. 281/1960, BGBl. Nr. 164/1961,
BGBl. Nr. 306/1961, BGBl. Nr. 89/1963, BGBl.
Nr. .117/1963 und BGBl. Nr. 144/1963 wird
geändert wie folgt:

1. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 haben zu
lauten:

2. § 38 Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Dem Beamten des rechtskundigen Dienstes

bei den Bundespolizeibehörden gebührt,
1. solange er im Exekutivdienst verwendet

wird,
2. wenn er infolge eines im Exekutivdienst

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,
eine Exekutivdienstzulage von 178 S. Die
Exekutivdienstzulage gebührt auch den Beamten
des höheren Dienstes an Justizanstalten."

3. Die Tabelle im § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

10 189
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4. § 41 hat zu lauten;

„Gehalt .

§ 41. Der Gehalt des Richteramtsanwärters
beträgt vor Ablegung der Richteramtsprüfung
3026 S, nach Ablegung dieser Prüfung 3091 S."

5. Die Tabelle im § 42 Abs. 2 hat zu lauten:

6. Der erste Satz des § 43 hat zu lauten:

„Dem Richter, der vier Jahre in der höchsten
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine für die
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare
Dienstzulage von 297 S."

7. Die Tabelle im § 44 Abs. 1 hat zu lauten:

8. Die Tabelle im § 48 Abs. 1 hat zu lauten:

9. § 50 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Dienstalterszulage beträgt für ordent-
liche Hochschulprofessoren 1426 S, für außer-
ordentliche Hochschulprofessoren 713 S, für
Hochschulassistenten 713 S."

10. An die Stelle des § 52 Abs. 1 und 2 tritt
folgende Bestimmung:

„(1) Dem ordentlichen und außerordentlichen
Hochschulprofessor gebührt neben seinem Ge-
halt ein Anteil an dem für seine Lehrveranstal-
tungen eingehenden Kollegiengeld nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen:

a) Erreichen die Eingänge an Kollegiengeld
bei Erfüllung der vollen, vom Bundes-
ministerium für Unterricht festgesetzten
Lehrverpflichtung nicht 3000 S im Se-
mester, so ist der Anteil auf diesen Betrag
zu ergänzen.

b) Überschreiten die Eingänge an Kollegien-
geld bei Erfüllung der vollen, vom Bundes-
ministerium für Unterricht festgesetzten
Lehrverpflichtung 10.000 S im Semester,
so ist das darüber hinaus eingehende
Kollegiengeld um ein Drittel zu kürzen.

c) Der Anteil an Kollegiengeld hat höchstens
25.000 S im Semester zu betragen."

11. Die bisherigen Abs. 3 bis 5 des § 52 werden
als Abs. 2 bis 4 bezeichnet. Im neuen Abs. 3
hat die Zitierung „Abs. 1" zu lauten.
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12. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 hat zu lauten:

13. § 56 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Dienstalterszulage beträgt für Lehrer
der Verwendungsgruppe L 1 683 S,
der Verwendungsgruppe L 2 B 624 S,
der Verwendungsgruppe L 2 HS 624 S,
der Verwendungsgruppe L 2 V 356 S,
der Verwendungsgruppe L 3 226 S."

14. § 57 Abs. 2 hat zu lauten:

15. § 58 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die an Hauptschulen Fremdsprachen unterrichten,
gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von
143 S."

16. § 58 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Dienstzulage beträgt
in den Gehaltsstufen 1 bis 5 143 S,
in den Gehaltsstufen 6 bis 11 214 S,
ab der Gehaltsstufe 12 321 S."

17. § 59 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1,
die Abteilungsvorstände an Kunstakademien
(Kunstakademiegesetz, BGBl. Nr. 168/1949, in
der jeweils geltenden Fassung) sind, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
in der Höhe von 475 S."

18. Die Abs. 6 und 7 des § 59 haben zu lauten:

„(1) Klassenlehrern an einklassigen Volks-
schulen gebührt, wenn sie ein Jahr ununter-
brochen in einer solchen Verwendung gestanden
sind, für die Dauer jeder weiteren solchen Ver-
wendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage
beträgt für Klassenlehrer
an ungeteilten einklassigen Volksschulen 214 S,
an geteilten einklassigen Volksschulen... 297 S.
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(7) Lehrern an zweisprachigen Schulklassen
mit der Befähigung zur Unterrichtserteilung in
beiden Sprachen gebührt für die Dauer dieser
Verwendung eine Dienstzulage von 143 S."

19. Die Abs. 1 bis 3 des § 60 haben zu lauten:

„(1) Lehrern der Verwendungsgruppe L 2 V,
die, ohne die Voraussetzungen für eine An-
stellung in der Verwendungsgruppe L 2 HS zu
erfüllen, auf einem für Lehrer dieser Verwen-
dungsgruppe vorgesehenen Dienstposten an einer
Hauptschule, einer Sonderschule oder einer
Übungsschule verwendet werden, gebührt für die
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage in
der Höhe von 143 S, höchstens jedoch in der
Höhe des Unterschiedes zwischen ihrem Gehalt
und dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungs-
gruppe L 2 HS in der gleichen Gehaltsstufe.

(2) Lehrerinnen (Kindergärtnerinnen) der Ver-
wendungsgruppe L 3, die — ohne die im § 58
Abs. 3 lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen — auf einem der in diesen Bestim-
mungen angeführten Dienstposten verwendet
werden, sowie Religionslehrern der Verwen-
dungsgruppe L 3, die an Hauptschulen oder
Sonderschulen verwendet werden, gebührt für
die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage
von 95 S ; § 58 Abs. 5 gilt sinngemäß.

(3) Lehrern, die an Bundeserziehungsanstalten,
Bundeskonvikten, Blindeninstituten, Taubstum-
meninstituten oder an gleichartigen Anstalten
als Erzieher verwendet werden, gebührt für die
Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage, die
durch die Verwendungsgruppe und durch die
Dienstzulagenstufe bestimmt wird. Sie beträgt

20. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 hat zu lauten:

21. § 66 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Dienstalterszulage beträgt

in der Verwendungsgruppe S 1 891 S,
in der Verwendungsgruppe S 2 653 S,
in der Verwendungsgruppe S 3 535 S,
in der Verwendungsgruppe S 4 356 S."

22. Die Tabellen im § 73 Abs. 1 haben zu
lauten :

23. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 hat zu lauten:
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24. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 hat zu lauten:

25. § 77 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Dem Berufsoffizier gebührt,
1. solange er im Truppendienst verwendet

wird,
2. wenn er infolge eines im Truppendienst

erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,
eine Truppendienstzulage von 178 S."

26. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 hat zu lauten:

27. Die Tabelle im § 79 hat zu lauten:

28. § 79 a hat zu lauten:

„Truppenverwendungszulage .

§ 79 a. Dem zeitverpflichteten Soldaten ge-
bührt,

1. solange er im Truppendienst verwendet
wird,

2. wenn er infolge eines im Truppendienst
erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem
Dienst verwendet werden kann,

eine Truppenverwendungszulage. Sie beträgt
in der Verwendungsgruppe H 4 89 S,
in der Verwendungsgruppe H 3 107 S."

29. § 85 b Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 4
erhöht sich für Fremdsprachlehrer der Verwen-
dungsgruppe L 3 mit der Lehrbefähigung für
den Fremdsprachunterricht an Volks- und Haupt-
schulen um 89 S."

30. § 86 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ein Beamter, der dem in Abs. 1 umschrie-
benen Personenkreis angehört, kann durch Vor-
rückung die nachstehenden weiteren Gehalts-
stufen erreichen:
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Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der
Beurteilung des Anspruches auf eine Dienst-
alterszulage außer Betracht zu lassen."

Artikel II.
(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1964

in Kraft.
(2) Die Bestimmungen des § 52 Abs. 1 des

Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. 1
Z. 10 sind erstmalig auf die Abrechnung der
Kollegiengeldanteile für das Wintersemester 1963/
1964 anzuwenden.

Artikel III.
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist jedes Bundesministerium, und zwar insoweit
betraut, als es oberste Dienstbehörde ist.

Schärf
Gorbach Pittermann Olah Broda
Drimmel Proksch Korinek Hartmann
Bock Probst Schleinzer Kreisky

313 . Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963, mit dem das Vertragsbediensteten-
gesetz 1948 neuerlich geändert wird (7. Ver-

tragsbedienstetengesetz-Novelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.

Nr. 174/1959, BGBl. Nr. 282/1960, BGBl.
Nr. 165/1961, BGBl. Nr. 186/1962, BGBl.
Nr. 117/1963 und BGBl. Nr. 173/1963, wird
geändert wie folgt:

1. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 hat zu lauten:

2. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 hat zu lauten:
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3. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 hat zu lauten:

4. § 41 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Den in die Ent lohnungsgruppe 1 2 v einzu-
reihenden Vertragslehrern an Berufsschulen ge-
bühr t eine Dienstzulage von S 147'60."

5. Die Tabelle im § 44 Abs. 2 ha t zu lauten:

6. § 44 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten:

„Die Dienstzulage für jede Jahreswochenstunde
beträgt

in der Entgeltstufe 1 S 68'40,
in der Entgeltstufe 2 S 102'60."

7. Die Abs. 2 bis 6 des § 44 a haben zu lauten:

„(2) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die an Hauptschulen Fremdsprachen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von S 68'40 jährlich.

(3) Den Vertragslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 2 v, die, ohne die Voraussetzungen für
eine Einreihung in die Entlohnungsgruppe 1 2 hs
zu erfüllen, an Hauptschulen oder Sonderschulen
unterrichten, gebührt für jede Jahreswochen-
stunde eine Dienstzulage von 57 S jährlich.

(4) Vertragslehrerinnen (Kindergärtnerinnen)
der Ent lohnungsgruppe 1 3, die, ohne die in
Abs. 1. lit. c, d oder e angeführten Befähigungen
aufzuweisen, auf einem der in diesen Bestim-
mungen angeführten Dienstposten verwendet
werden, sowie Religionslehrern der Entlohnungs-
gruppe 1 3, die an Hauptschulen oder Sonder-
schulen verwendet werden, gebührt für jede
Jahreswochenstunde eine Dienstzulage von
S 45'60 jährlich.

(5) Den in die Ent lohnungsgruppe 1 2 v einzu-
reihenden Vertragslehrern an Berufsschulen ge-
bühr t für jede Jahreswochenstunde eine Dienst-
zulage von S 68'40 jährlich.

(0) Den Vertragslehrern, die an Bundeser-
ziehungsanstalten, Bundeskonvikten, Blinden-
instituten, Taubstummeninst i tu ten oder an gleich-
artigen Anstalten als Erzieher verwendet werden,
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt jährlich

in der Ent lohnungsgruppe 1 1 7044 S,

in den Ent lohnungsgruppen 1 2 5688 S und

in der Ent lohnungsgruppe 1 3 3792 S."

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz trit t am 1. Jänner 1964
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist jedes Bundesministerium, und zwar insoweit
betraut, als es oberste Dienstbehörde ist.

Schärf
Gorbach Pittermann Olah Broda
Drimmel Proksch Korinek Hartmann
Bock Probst Schleinzer Kreisky

314. Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963 über die neuerliche Abänderung des
Bundesgesetzes, womit Ergänzungszulagen
an Empfänger von Ruhe(Versorgungs)be-
zügen des Bundes gewährt werden und die
Ruhegenußbemessungsgrundlage abgeändert

wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 18. Dezember 195.9,
BGBl. Nr. 298, womit Ergänzungszulagen an
Empfänger von Ruhe(Versorgungs)bezügen des
Bundes gewährt werden und die Ruhegenuß-
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bemessungsgrundlage abgeändert wird, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 252/1963,
wird abgeändert wie folgt:

§ 4 hat zu lauten:

„§ 4. Der Mindestsatz beträgt:

a) für Empfänger eines Ruhebezuges 840 S;
dieser Mindestsatz erhöht sich für die Ehe-
frau, für die eine Haushaltszulage nach den
Bestimmungen des § 4 Abs. 7 des Gehalts-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der Fassung
der 1. Gehaltsgesetznovelle, BGBl. Nr. 94/
1959, gebührt oder gebühren würde, um
345 S und für jedes Kind, für das eine
Kinderzulage gewährt wird, um 200 S;

b) für Witwen, die einen Versorgungsbezug
beziehen, 840 S; dieser Mindestsatz erhöht
sich für jedes Kind, für das eine Kinder-
zulage gewährt wird, um 200 S und

c) für Waisen, die einen Versorgungsbezug
beziehen, bis zur Vollendung des 24. Le-
bensjahres 315 S, falls beide Elternteile ver-
storben sind, 475 S. Der Mindestsatz erhöht
sich nach Vollendung des 24. Lebensjahres
auf 560 S, falls beide Elternteile verstorben
sind, auf 840 S."

Artikel II.

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1964
in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist,
sofern im Dienstrechtsverfahrensgesetz, BGBl.
Nr. 54/1958, nichts anderes bestimmt ist und
soweit die Vollziehung hinsichtlich der Empfän-
ger von Ruhe(Versorgungs)bezügen, die unter
die Bestimmungen des Landeslehrer-Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 188/1949, fallen, nicht
den Bundesländern obliegt, das Bundesmini-
sterium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Pittermann Olah Broda
Drimmel Proksch Korinek Hartmann
Bock Probst Schleinzer Kreisky

315 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963,
mit dem das Hochschulassistentengesetz 1962

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Hochschulassistentengesetz 1962, BGBl.
Nr. 216 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 261/1963, wird abgeändert wie folgt:

1. § 18 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs-
kräften gebührt ein Monatsentgelt von 2225 S;
das Monatsentgelt beträgt aber für wissenschaft-
liche Hilfskräfte, die Diplom-Kaufleute, Diplom-
Volkswirte oder Diplom-Dolmetscher sind,
2335 S. Neben dem Monatsentgelt gebühren
Familienzulagen nach den Bestimmungen der §§ 4
und 5 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr . 54.
Nicht vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs-
kräften gebührt der ihrer Arbeitszeit entspre-
chende Teil des Monatsentgeltes und der Familien-
zulagen."

2. Die Abs. 2 und 3 des § 21 haben zu lauten:

„(2) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten
Vertragsassistenten beträgt

im 1. Jahr ihrer Verwendung 2854 S,
vom 2. bis einschließlich dem 4. Jahr

ihrer Verwendung 3031 S,
ab dem 5. Jahr ihrer Verwendung 3209 S,
ab dem 7. Jahr ihrer Verwendung 3564 S,
und ab dem 9. Jahr ihrer Verwendung . . 3802 S.

(3) Das Monatsentgelt erhöht sich für Vertrags-
assistenten, welche das Doktorat der Medizin
erworben haben und als Ärzte verwendet werden,
ab dem 11. Jahr ihrer Verwendung auf . . 4040 S,
ab dem 13. Jahr ihrer Verwendung auf . . 4277 S,
und ab dem 15. Jahr ihrer Verwendung

auf 4515 S.

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz trit t mit 1. Jänner 1964
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht betraut.

Schärf
Gorbach Drimmel

316. Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963, mit dem das Hochschultaxengesetz

neuerlich abgeändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Der § 23 Abs. 2 des Hochschultaxengesetzes,
BGBl. Nr. 102/1953, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 156/1961, BGBl. Nr. 73/1962
und BGBl. Nr. 117/1963 hat zu lauten:
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Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz t r i t t mit 1. Jänner 1964
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Unterricht be-
traut.

Schärf
Gorbach Drimmel

3 1 7 . Bundesgesetz v o m 12. Dezember 1963,
mi t dem das Kunstakademiegesetz neuerlich

abgeänder t wird .

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

§ 10 Abs. 2 des Kunstakademiegesetzes, BGBl.
Nr. 168/1948, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 61/1953, BGBl. Nr . 177/1954, BGBl.
Nr . 160/1958, BGBl. Nr . 268/1961, BGBl. Nr . 190/
1962 und BGBl. Nr . 117/1963 hat zu lauten:

„b) Der Entlohnung der Lehrkräfte ist ein
Mindestsatz von 974 S und ein Höchstsatz
von 2840 S für jede Jahreswochenstunde
zugrunde zu legen."

Artikel II.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jän-
ner 1964 in Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund des § 10 Abs. 2
des Kunstakademiegesetzes in der Fassung des
Art . I können bereits von dem der Kundmachung
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen
werden. Sie treten jedoch frühestens mit 1. Jän-
ner 1964 in Kraft.

Artikel III.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Unterricht im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Finanzen betraut.

Schärf
Gorbach Drimmel Korinek

318. Bundesgesetz vom 12. Dezember
1963 über die Erhöhung von Bezügen der

Bediensteten des Dorotheums.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Teil des Monatsbezuges der Bedienste-
ten des Dorotheums, der sich aus den §§ 4 und 5
des Bundesgesetzes über die dienst- und besol-
dungsrechtliche Stellung der Bediensteten des
Dorotheums, BGBl. Nr. 161/1958, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 2/1962 und aus
Artikel II Abs. 4 und 5 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 2/1962 ergibt, ist um 9 v. H., mindestens
aber um 200 S zu erhöhen.

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner
1964 in Kraft.

(2) Die Bestimmungen- des Artikels VII des
Bundesgesetzes vom 29. Mai 1963 über die Er-
höhung von Bezügen im öffentlichen Dienst,
BGBl. Nr. 117, sind auf Bezugsansprüche, die nach
dem 31. Dezember 1963 liegende Zeiträume be-
treffen, nicht mehr anzuwenden.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Inneres, soweit
jedoch in den nach. § 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung
der Bediensteten des Dorotheums anzuwendenden
Vorschriften die Mitwirkung des Bundeskanzler-
amtes und des Bundesministeriums für Finanzen
vorgesehen ist, im Einvernehmen mit diesen,
betraut.

Schärf
Gorbach Olah Korinek
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